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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.2004

Norm

EO §39 Abs1 Z8

Rechtssatz

Bei einer Mehrheit von verp6ichteten Parteien ist für jede verp6ichtete Partei gesondert zu prüfen, ob die Exekution,

soweit sie gegen diese Partei geführt wird, die auf diese Partei entfallenden Exekutionskosten deckt.

Entscheidungstexte

1 R 7/04s

Entscheidungstext LG Krems 04.03.2004 1 R 7/04s
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